
      

  

 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
   

 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

  

WISSENSCHAFTLICHE TIERVERSUC~E 

- NOTWENDIG ODER ENTBEHRLICH • 

Wozu wissenschaftliche Tierversuche? 
Was leisten Alternativmethoden - was nicht? 

Welche ethischen Fragen stellen sich dabei? 

Prof. Dr. Thomas Korff 
Institut für Physiologie und Pathophysiologie, Universität Heidelberg 

Prof. Dr. Dr. h.c. Ursula Wolf 
Ph ilosophische Fakultät der Universität Mannheim 

Prof. Dr. Gero Hilken, Moderation 
Universität Duisburg-Essen 

Mehr Informationen des VBIO 
. haftlichen Tierversuchen 

zu w1ssensc h 
https:/1\1 p.de/lnfos-T,erversuc e 

POLITIK UND GESELLSCHAFT 

AUS DEM VBIO 

VBIO-Dialogforum „Wissenschaftliche 
Tierversuche – notwendig oder 
entbehrlich?“ 
Tierversuche werden in der Grundlagenforschung unter anderem dazu 
angewandt, um die Wirkungen von Substanzen auf Stoffwechsel, 
Kreislauf oder Immunsystem von Wirbeltieren zu untersuchen. Was 
leisten in diesem Zusammenhang Ersatzmethoden und welche ethi-
schen Fragen gibt es zu bedenken? Am 26. Juni 2024 präsentierten 
der Herz- und Kreislaufphysiologe Prof. Dr. Thomas Korff (Heidelberg) 
und die Philosophin Prof. Dr. Ursula Wolf (Mannheim) im Rahmen 
des VBIO-Dialogforums ihre Standpunkte und diskutierten unter der 
Moderation von Prof. Dr. Gero Hilken (Zoologie, Duisburg-Essen). Etwa 
160 Teilnehmende verfolgten die Online-Veranstaltung und stellten 
interessiert ihre Fragen. 

Die Sicht des Wissenschaftlers völkerung sind sie von Bedeutung. 
Thomas Korff beschrieb in seinem Am häufgsten werden Mäuse ver
Impulsvortrag die Bedeutung von wendet (75% der Versuchstiere); sie 
wissenschaftlichen Tierversuchen in liegen damit zahlenmäßig weit vor 
der biowissenschaftlichen und bio Fischen (10,3%), Ratten (7,7 %) und 
medizinischen Forschung. Die meis Kaninchen (2,5%). Andere Tierarten 
ten Tierversuche werden in der tragen nur unter zwei Prozent zur 
Grundlagenforschung durchgeführt, Zahl der Tierversuche bei. Etwa 
doch auch bei der Entwicklung von zwei Drittel der Tiere sind bei den 
Medikamenten oder bei der Risiko Versuchen nur einer geringfügigen 
abschätzung zur Sicherheit der Be Belastung ausgesetzt. 

ABB. 1 Das VBIODialogforum „Wissenschaftliche Tierversuche – notwendig oder entbehrlich?“ 
brachte Biowissenschaften und Tierethik ins Gespräch. 

Korff beschrieb die Aufnahme 
ethischer Grundsätze ins deutsche 
Tierschutzgesetz (TierSchG). In 
§ 1 heißt es „Niemand darf einem 
Tier ohne vernünftigen Grund 
Schmerzen, Leiden oder Schäden 
zufügen“. Er legte dar, dass Tier
versuche rechtlich erlaubt und 
ethisch begründbar sind, wenn 
sie das menschliche Wohlergehen 
verbessern. Dazu gehören auch 
das Vorbeugen, Erkennen oder 
Behandeln von Krankheiten. Eine 
schrittweise Abschaffung von 
Tierversuchen in der Biomedizin 
hätte deshalb schwerwiegende Fol
gen. 

Vor der Durchführung von Tier
versuchen ist ein Antrag an die 
dafür zuständige Behörde erforder
lich, in dem wissenschaftlich be
gründet dargelegt werden muss, 
dass der Versuchszweck durch 
Ersatzmethoden oder andere Ver
fahren nicht erreicht werden kann. 
Bei Bewilligung der Versuche kon
trollieren Überwachungsbehörde 
(das zuständige Regierungspräsi
dium) und Tierschutzbeauftragte 
die Einhaltung der gesetzlichen 
Normen. Nach dem „3RPrinzip“ 
(Replace, Reduce, Refne) soll die 
Anzahl der Tiere auf ein Minimum 
begrenzt und die Belastung der 
einzelnen Tiere minimiert werden. 
Zwar können durch die Verwen
dung von Zellkulturen oder Orga
noiden einzelne Tierversuche er
setzt werden, doch haben die 
Ergebnisse nicht die gleiche Aus
sagekraft wie die am Tier ermittel
ten. Für Forschende besteht daher 
das Dilemma „Leid versus Fort
schritt“. 

Korff führte auch aus, dass in 
den einzelnen Bundesländern die 
Vorschriften zu Tierversuchen 
Unterschiede aufweisen. Zudem 
bestehen in der internationalen For
schungslandschaft unterschiedliche 
Gesetzeslagen. Im internationalen 
Wettbewerb führt dies für Forschen
de in Deutschland zuweilen zu 
Nachteilen und erforderliche Tier
experimente werden dann ins Aus
land verlagert. 
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POLITIK UND GESELLSCHAFT 

Die Sicht der Tierethikerin 
Ursula Wolf erläuterte, dass das 
Staatsziel „Tierschutz“ den Schutz 
des einzelnen Tieres verlangt. Laut 
EUVertrag von 1997 ist „den Erfor
dernissen ihres Wohlbefndens in 
vollem Umfang Rechnung zu tra
gen“. Tiere leiden nicht nur unter 
Schmerzen, sondern auch wenn sie 
Angst und Stress haben oder keine 
sozialen Beziehungen eingehen 
können. Das geltende deutsche 
TierSchG formuliert in § 1, „aus der 
Verantwortung des Menschen für 
das Tier als Mitgeschöpf dessen 
Leben und Wohlbefnden zu schüt
zen“. Die Auslegung des Satzes 
„Niemand darf einem Tier ohne 
vernünftigen Grund Schmerzen 
zufügen“ ist für sie strittig, weil 
der „vernünftige Grund“ nicht klar 
defniert ist. Ein vernünftiger Grund 
wäre ein grundsätzlich berechtigter 
menschlicher Zweck, wie beispiels
weise die Nutzung von Tieren als 
Nahrungsquelle. Im Fall von Tier
versuchen versucht der Gesetzge
ber, die Spannung zwischen Moral 
und vernünftigen Eigeninteressen 
durch die Einführung von „Uner
lässlichkeit“ (§ 7 Abs. 2) und „ethi
scher Vertretbarkeit“ (§ 7 Abs. 3) 
zu präzisieren. Diese Forderungen 
können aber auch in der Tiernut
zung erhoben werden. 

Wolf führte aus, dass im Einzel
fall eine Abwägung zwischen dem 
Wohl des Versuchstieres und dem 
menschlichen Zweck erforderlich 
ist; das Tier sollte dabei nicht von 
vorneherein eine schwächere mora
lische Stellung haben. Wenn Tiere 
um ihrer selbst willen zählen, ha
ben sie einen Anspruch oder ein 
moralisches Recht auf Rücksicht. 
Ein Recht ist allerdings nur dort 
abwägbar, wo Grundrechte kolli
dieren oder wenn auf Seiten des 
Tieres ein Interesse z. B. an der 
Entwicklung einer Tierarznei be
steht. Bei Tierversuchen besteht 

daher ein moralischer Konfikt. Für 
Befürworter von Tierversuchen 
sind Versuche mit medizinischem 
Nutzen legitimiert, wenn die Linde
rung oder Behebung des menschli
chen Leidens die Belastung der 
Versuchstiere überwiegt. 

Frau Wolf erläuterte, dass das 
TierSchG die Tötung von Tieren zu 
Nahrungszwecken erlaubt, obwohl 
die Tötung eines Wirbeltieres ohne 
vernünftigen Grund strafbar ist. Im 
Fall eines Tierversuchs ist dagegen 
der „vernünftige Grund“ für die Tö
tung eines Tieres nur gegeben, wenn 
der Versuchszweck nicht anders 
erreicht werden kann. Bei Nutztieren 
für menschliche Ernährung ist die 
Tötung aber erlaubt, obwohl das Ziel 
„Ernährung“ auch vegetarisch er
reicht werden kann. Für Wolf macht 
es daher wenig Sinn, das Töten von 
Tieren pauschal zu erlauben. 

Falls bei der strikteren Handha
bung im Bereich von wissenschaftli
chen Tierversuchen ein Verbot der 
Tierquälerei dahinterstecke, wäre 
ein Betäuben und Töten der Tiere 
unbedenklich. Auch sie wies darauf 
hin, dass auf der internationalen 
Ebene Unterschiede in der Gesetzge
bung bestehen. Im deutschen Tier
SchG werden beispielsweise „Leben 
und Wohlbefnden“ der Tiere ge
schützt, während in der Schweiz 
„die Würde und das Wohlergehen“ 
des Tieres geschützt sind. 

Tierversuche hält sie nur dort 
für gerechtfertigt, wo das Wohl des 
betroffenen Tieres kaum beeinträch
tigt ist, d. h. wenn dabei kein oder 
nur minimales Leiden der Tiere ver
ursacht wird. Allerdings muss be
rücksichtigt werden, dass Versuchs
tiere zwar besser als Tiere in der 
Massentierhaltung leben, aber nur 
wenig Abwechslung und kaum sozi
ale Kontakte haben. Schließlich 
fordert sie, die Bedingungen für 
Versuchstiere so erträglich wie mög
lich zu gestalten, und ihre Zahl 

durch das 3RPrinzip auf ein Mini
mum zu reduzieren. 

Aus der Diskussion 
In der Diskussion wurden viele der 
angesprochenen Punkte weiter ver
tieft und die Inkonsistenzen auch 
des menschlichen Verhaltens Tieren 
gegenüber noch einmal thematisiert. 
Warum werden z.B. Ratten und 
Mäuse in Häusern oder Gärten als 
Ungeziefer problemlos getötet, wäh
rend das bei Labormäusen als prob
lematisch gesehen wird? Die Zuhö
renden waren auch von der sachli
chen Darstellung des Konfikts 
hinsichtlich des vernünftigen Grun
des für Tierversuche in der Gegen
überstellung zum Nutzvieh angetan. 
Das Für und Wider von Tierversu
chen ist komplex und Lösungen für 
ethische Fragen sind nicht einfach 
zu fnden. Deshalb ist es so wichtig, 
alle betroffenen Ebenen im Blick zu 
haben und Tierethik und Tierrecht 
in die Betrachtung von Tierversu
chen einzubeziehen. 

Geschätzt wurden auch der le
bendige und intensive Meinungsaus
tausch der beiden Experten unter 
der Moderation von Gero Hilken, 
wobei besonders die Offenheit der 
beiden Vortragenden und das hohe 
Niveau der Diskussion sehr gelobt 
wurden. Insgesamt brachte der Dis
put neue Erkenntnisse und Denkan
stöße in eine Dilemmasituation, die 
nicht so einfach aufösbar ist. 

Generell ist das Format „Dialog
forum“ für die Diskussion eines kon
troversen Themas sehr gut geeignet. 
Ein solches Format lässt den not
wendigen Perspektivwechsel gelin
gen und unterstützt die eigene Mei
nungsfndung. Dementsprechend ist 
der Wunsch nach weiteren Dialog
foren sehr groß. 

Felicitas Pfeifer, 
TU Darmstadt und VBIO 
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